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STADTGEMEINDE FEHRING 

PROTOKOLL 

über die 

7. GEMEINDERATSSITZUNG 2023 

am 23.10.2023 

um 19:00 Uhr im Sitzungssaal, Rathaus Fehring 

Die Einladung erfolgte am 11.10.2023 in elektronischer Form. Der Nachweis über die ordnungsgemäße 
Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen. 

 

A n w e s e n d  w a r e n :  
✓ Bgm. Mag. Johann Winkelmaier 
✓ Vize-Bgm. LAbg. Franz Fartek 
✓ Fin.Ref. Mag. Ignaz Spiel 
✓ SR Ute Schmied  
✓ GR Eva Maria Fuchs 
✓ GR Erwin Gartner 
✓ GR Alfred Gütl 
✓ GR VDir. Petra Hackl  
✓ GR Walter Jansel 
✓ GR Rudolf Kainz 
✓ GR DI Gerhard Kasper 
✓ GR Anton Kaufmann 
✓ GR Michael Kreiner 
✓ GR Gerhard Mainz 
✓ GR Michael Schnepf 
✓ GR Josef Wohlfart 
✓ GR Johannes Zach 

 

 

Entschuldigt sind: 

✓ Vize-Bgm. Marcus Gordisch  
✓ GR DI (FH) Dieter Dirnbauer  
✓ GR Christian Friedl  
✓ GR Anita Gordisch 
✓ GR DI Ernst Heuberger  
✓ GR Ing. Johann Kaufmann  
✓ GR Mag. Franz Koller  
✓ GR Alexander Neubauer 
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Außerdem anwesend: 
StADir. Mag. (FH) Carina Kreiner als Schriftführerin, StADir.-Stv. Franz Thurner und 
ein Zuhörer 

 
 
Der Gemeinderat ist beschlussfähig, die Sitzung ist zum Teil öffentlich. 
Vorsitzender: Bgm. Mag. Johann Winkelmaier 

 

TAGESORDNUNG: 
Öffentlicher Teil: 

 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Fragestunde 

3. Sitzungsprotokoll der 6. Sitzung 2023 

4. Beratung und Beschlussfassung – Festlegung des Auszahlungszeitraumes für den 

Jagdpachtschilling 2023 

5. Beratung und Beschlussfassung – Einwendungsbehandlung u. Endbeschluss 

Änderung FLÄWI 1.04 

6. Beratung und Beschlussfassung – Vereinbarung Grundinanspruchnahme Energie 

Steiermark, Projekt 22151, Fehring 

7. Allfälliges 

 

 

Nicht öffentlicher Teil: 

 

8. Wohnungsvergaben durch den Stadtrat 

9. Beratung und Beschlussfassung – Personalangelegenheiten – Aufnahme 

Mitarbeiter:in Wirtschaft und Finanzen 

10. Beratung und Beschlussfassung – Vergabe von Ehrenzeichen 

 

 

 

Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr Ende der Sitzung: 19:50 Uhr 
 
 
Montag, am 23.10.2023 
 
Das Protokoll besteht aus 11 + 5 Seiten grs-2023-7 
 
Der Vorsitzende:     ................................................................. 
 
Schriftführer GR  Michael Schnepf  ………………………………………………. 
 
Schriftführer GR  Vize-Bgm. Marcus Gordisch ………………………………………………. 
 
Schriftführer GR  Erwin Gartner   ………………………………………………. 
 
Schriftführer GR  DI Ernst Heuberger  ………………………………………………. 
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1. 

Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Bgm. Mag. Johann Winkelmaier eröffnet die Sitzung, begrüßt die Erschienenen und stellt fest, 

dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist.  

 

2. 

Fragestunde 

Es werden keine Fragen gestellt. 

 

3. 

Sitzungsprotokoll der 6. Sitzung 2023 

Bgm. Mag. Winkelmaier stellt fest, dass gegen das Sitzungsprotokoll der 6. Sitzung 2023 des 

Gemeinderates keine schriftliche Einwendung vorliegt und auch in der Sitzung keine 

Einwendungen erhoben werden. Somit gilt die Verhandlungsschrift als genehmigt und Bgm. 

Mag. Winkelmaier ersucht die Schriftführer die Verhandlungsschrift zu unterfertigen. 

  
4. 

Beratung und Beschlussfassung – Festlegung des Auszahlungszeitraumes für den 

Jagdpachtschilling 2023 

Der vom Bürgermeister erstellte Aufteilungsentwurf für die jeweiligen Gemeindejagdgebiete 

der Katastralgemeinden Fehring, Höflach, Petersdorf I, Petzelsdorf, Schiefer, Hatzendorf, 

Stang/Tiefenbach, Habegg – Ödgraben, Pertlstein, Johnsdorf, Hohenbrugg und Weinberg 

wurde in der Zeit von 11.09. – 09.10.2023, vier Wochen, in der Bürgerservicestelle Hatzendorf 

sowie im Rathaus Fehring während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. 

KG Fläche in ha Jagdpacht Jagdpacht/ha 

Fehring 572,84 1.450,00 2,53 

Höflach 447,43 1.308,11 2,92 

Petersdorf I 630,61 1.600,00 2,54 

Petzelsdorf 590,70 1.480,00 2,51 

Schiefer 718,94 1.820,00 2,53 

Hatzendorf 822,00 1.315,20 1,60 

Stang/Tiefenbach 1.125,00 1.800,00 1,60 

Habegg-Ödgraben 547,00    875,20 1,60 

Pertlstein 926,00 3.000,00 3,24 

Johnsdorf 734,65 1.905,00 2,59 

Hohenbrugg 1.018,00 2.800,00 2,75 

Weinberg 538,36    700,00 1,29 

 

Gegen diesen Aufteilungsentwurf wurden innerhalb der Auflagefrist keine Einwendungen 

eingebracht. 

Bgm. Mag. Winkelmaier stellt den Antrag, den Aufteilungsentwurf zu beschließen. Der 

Auszahlungszeitraum soll von 02.11. – einschließlich 14.12.2023 festgelegt werden. 

Anteile, die nicht innerhalb dieser 6 Wochen behoben werden, verfallen zugunsten der 

Gemeindekasse und werden für den Wegebau in den einzelnen Katastralgemeinden, 

sowie für die Förderung für Winterbegrünung verwendet. 
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Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 

 

5. 

Beratung und Beschlussfassung – Einwendungsbehandlung u. Endbeschluss 

Änderung FLÄWI 1.04 

 

Im Anhörungszeitraum vom 14.09. bis 28.09.2023 sind 2 Einwendungen eingegangen. Der 

zuständige Ausschuss für Bau, Raumordnung, Verkehr, Umwelt u. Energie hat am 18.10.2023 

darüber beraten und schlägt vor, der Gemeinderat möge die Einwendungsbehandlung und 

den Endbeschluss genehmigen. 

1. Einwendungsbehandlung: 
 

Öffentliche Einwendung: 

̶ Einwendung Nr. 001: Amt der Stmk. Landesregierung, Abt. 13 – Umwelt 
  und Raumordnung, Ref. Bau- und Raumordnung – 
  Örtliche Raumplanung, Maximilian Plauder, BSc, 
  GZ: ABT13-184729/2023-4 
  vom 28.09.2023 

 

Private Einwendung: 

̶ Einwendung Nr. 002: Ulrike Hofer, auch im Namen von Claudia Hofer, 
  Brunn 131, 8350 Fehring 
  vom 28.09.2023 

Behandlung der einzelnen Einwendungen: 

Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 13 / Umwelt und Raumordnung, Ref. 

Bau- und Raumordnung Örtliche Raumplanung, vom 28.09.2023, GZ: ABT13-184729/2023-4, 

Bearbeiter: Maximilian Plauder, BSc, Einwendung Nr. 001 

Gegenstand der Einwendung: 

Gegen die dem ggst. Verfahren zu Grunde liegenden Änderungen bestehen aus 

raumordnungsfachlicher Sicht grundsätzlich keine Einwände. 

Es wird jedoch auf nachfolgende Punkte hingewiesen: 

1. Hinsichtlich „Fall 2“ wird in Frage gestellt, wie die Schaffung von geeigneten 

Bauplätzen gewährleistet werden soll. Aus fachlicher Sicht ist im ggst. Fall ein 

Aufschließungsgebiet mit dem Aufschließungserfordernis einer 

„Parzellierung“ festzulegen. 

2. Hinsichtlich „Fall 3“ wird in § 4 des ggst. Wortlauts angeführt, dass „die bestehende 

Baulandbefristung um die zusätzliche Widmung erweitert wird.“ Im Zuge der FWP-

Revision 1.00 wurde jedoch für den westlichen, neu ins Bauland aufgenommenen 

Bereich des Gst.-Nr. 1268/5, KG Johnsdorf, als Mobilisierungsmaßnahme ein 
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Baulandvertrag unterschrieben. Eine Ausdehnung der auf den östlichen Teilflächen 

des ggst. Grundstücks festgelegten Bebauungsfrist auf die ggst. Fläche ist daher 

rechtlich nicht zulässig. 

Es ist aus raumordnungsfachlicher Sicht darüber hinaus nicht nachvollziehbar, 

weshalb der südlich der ggst. Änderungsfläche gelegene Teil des Gst.-Nr. 1268/5, 

KG Johnsdorf, als „inselhafte“ Festlegung im Freiland verbleibt. 

3. Es ist festzuhalten, dass die geplante Festlegung einer Sondernutzung im Freiland 

„Friedhof“ unter „Fall 4“ teilweise auf einer als „Bodendenkmal“ ersichtlich gemachten 

Fläche zu liegen kommt. Aus raumordnungsfachlicher Sicht ist daher jedenfalls 

bereits im Vorfeld einer etwaigen Ausweisung eine Stellungnahme des 

Bundesdenkmalamtes einzuholen. 

4. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass in den ggst. Plandarstellungen 

augenscheinlich teilweise keine Kotierungen vorhanden sind. Wie in § 3 des ggst. 

Wortlauts angeführt, sind für sämtliche „Widmungsgrenzen, die nicht mit 

Grundstücksgrenzen übereinstimmen“, Kotierungen vorzunehmen. Die 

Plandarstellungen sind dahingehend nochmals zu überprüfen. 

5. Es wird darauf hingewiesen, dass die Benennung der Flächensignatur 

„Geruchsbelästigungszonen – GERw: weitere durch Intensivtierhaltung“ 

augenscheinlich nicht mit der Planzeichenverordnung 2016 übereinstimmt. Diese 

sind korrekt als „Geruchsschwellenabstand“ bzw. „Belästigungsbereich“ zu 

bezeichnen. 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass etwa bei „Fall 3“ die Legende Inhalte 

aufweist, welche in der Plandarstellung gar nicht vorkommen (bspw. 

Hochwassergefährdungsbereiche). Es sind in der Legende nur die im jeweiligen 

Planausschnitt dargestellten Elemente anzuführen. 

6. Hinsichtlich der auf Seite 5 der Erläuterungen angeführten Planungsgrundlagen wird 

darauf hingewiesen, dass auch die Bebauungsdichteverordnung mittlerweile 

novelliert wurde. Die aktuelle Rechtslage bildet somit die 

Bebauungsdichteverordnung 1993 idF LGBl. Nr. 51/2023. 

7. Hinsichtlich der Planungserläuterungen zu „Fall 1“ auf Seite 6 und 7 ist festzuhalten, 

dass die ggst. Erweiterung auf den Gst.-Nr. 824/1 und 824/2, beide KG Fehring, nicht 

„innerhalb des Potentials für Bauland“ zu liegen kommt, sondern gemäß ÖEP 1.00 

eine absolute Entwicklungsgrenze um 10 m geringfügig überschreitet. Aufgrund der 

Maßstabsunschärfe des Entwicklungsplanes kann eine Interpretation der 

Entwicklungsgrenze von max. 10 m jedoch fachlich akzeptiert werden. Dies ist jedoch 

in den Erläuterungen dementsprechend anzuführen und zu begründen. 

8. Hinsichtlich der „Nachweisführung 20%“ zu „Fall 1“ auf Seite 8 der Erläuterungen ist 

zu hinterfragen, weshalb nur eine der beiden Erweiterungsflächen (340 m² + 358 m²) 

in die Berechnung mit aufgenommen wird. 

9. Hinsichtlich „Fall 2“ ist in den Erläuterungen darauf hinzuweisen, dass durch die ggst. 

Erweiterung auch teilweise eine relative Entwicklungsgrenze überschritten wird. Des 
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Weiteren ist in den Erläuterungen auf die Mobilisierung der jeweiligen Flächen näher 

einzugehen. 

Da östlich des ggst. Änderungsbereichs im FWP eine Erdrutschfläche ersichtlich 

gemacht ist, wird empfohlen, nähere Angaben hinsichtlich der Standfestigkeit des 

Untergrundes zu tätigen. 

10. In den Erläuterungen zu „Fall 4“ wird auf Seite 14 auf eine Teilungsurkunde des 

Vermessungsbüros ZT DI Karl Reichsthaler, GZ: 35406-62024-T, vom 05.07.2023 

verwiesen, welche jedoch den ggst. Unterlagen nicht beiliegt. Sofern die 

genannte Teilungsurkunde eine Plangrundlage darstellt und in den FWP 

übernommen werden soll, ist diese auch im ggst. Wortlaut als solche zu bezeichnen. 

Die ebenfalls auf Seite 14 genannte „Konzeptdarstellung“ wird in Frage gestellt, da 

diese augenscheinlich lediglich eine nochmalige Darstellung des FWP und kein 

weiterführendes „Konzept“ beinhaltet. 

11. Hinsichtlich der vorgenommenen „Umweltprüfung“ auf Seite 16 der Erläuterungen 

wird auf das Ablaufschema gemäß Leitfaden „SUP in der örtlichen Raumplanung“ – 

2. Auflage verwiesen. Demnach ist in „Prüfschritt 1“ zu prüfen, „ob eine Planung 

auf höherer Ebene  bereits einer Umweltprüfung unterzogen wurde“. Die Prüfung 

anhand von Ausschlusskriterien erfolgt dagegen erst in „Prüfschritt 2“, sofern keine 

„Abschichtung“ möglich ist. Die vorliegenden Unterlagen sind dahingehend zu 

überarbeiten. 

12. Für zukünftige Verfahren ist festzuhalten, dass auch die Plandarstellungen bereits in 

den Anhörungsunterlagen von der Gemeinde zu stempeln und vom Bürgermeister zu 

unterfertigen sind. 

Um eine vorbehaltlose Akzeptanz im Zuge des Verordnungsprüfungsverfahrens durch die 

Abteilung 13 sicherzustellen, wird empfohlen, die vorangeführten Mängel durch Ergänzung 

bzw. Korrektur der Unterlagen zu berücksichtigen. 

Hinweise: 

Die Gemeinde wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 5 Abs. 3 der Planzeichenverordnung 

2016 nach Endbeschluss der ggst. Änderung, jedenfalls spätestens nach Ablauf der 

Kundmachungsfrist, sämtliche Pläne in elektronischer Form im Shape-Format über das 

ROKAT-Portal hochzuladen und damit an die Landesregierung zu übermitteln sind. Ohne 

diese Datenübergabe ist die Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes (ÖEK) bzw. des 

Flächenwidmungsplanes wegen Widerspruchs zur Planzeichenverordnung 2016 rechtswidrig 

und wird daher in solchen Fällen auch keine Verordnungsprüfung durch die Abteilung 13 

durchgeführt. 

Hingewiesen wird weiters darauf, dass lt. Planzeichenverordnung 2016 unter § 1 (5) 

festgehalten ist, dass nach Endbeschluss durch den Gemeinderat die Änderung zusätzlich in 

die DIN A3-Darstellung einzuarbeiten und der/die jeweilige/n Änderungsbereich/e mit 

strichlierter Umrandung und mit der Verfahrensnummer zu kennzeichnen sind. Diese A3-
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Blätter sind gestempelt und unterzeichnet vom Raumplaner und der Gemeinde 2-fach den 

Endbeschlussunterlagen beizulegen. 

Zu beachten ist, dass die A3-Darstellungen denselben Maßstab aufweisen, wie die A3-Blätter 

der Revisionsunterlagen, da in der Abteilung 13 nach Rechtskraft einer FWP-/ÖEK-Änderung 

(sowie auch Bebauungsplan-Zonierungsänderung) die A3-Blätter in den vorliegenden 

rechtskräftigen Revisionsunterlagen ausgetauscht werden müssen und hiefür der richtige 

Maßstab mit dem richtigen Blattschnitt erforderlich ist. Die A3-Plandarstellungen sind auch 

digital als .pdf den Verfahrensunterlagen zur Verordnungsprüfung anzuschließen. 

Stellungnahme der Raumplanung: 

Das zum gegenständlichen Verfahren kein Einwand besteht, wird seitens der Gemeinde 

wohlwollend zur Kenntnis genommen. Die in der Stellungnahme angeführten Punkte mit 

Hinweisen werden wie folgt behandelt: 

Zu 1., für Fall 2 wird das Aufschließungserfordernis der Parzellierung festgelegt. 

Zu 2., für den neu gewidmeten Teil im Westen wurde eine privatwirtschaftliche Vereinbarung 

(Baulandvertrag) mit der Gemeinde unterzeichnet. Südlich der gegenständlichen Erweiterung 

Richtung Westen verbleibt ein Teil im Freiland, da es sich in diesem Bereich um steiles, nicht 

wirtschaftlich bebaubares Gelände handelt. 

Zu 3., Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge von etwaigen weiteren 

Verfahrensschritten jedenfalls berücksichtigt. Die Erläuterungen wurden dahingehend ergänzt. 

Zu 4., Die Kotierungen wurden nochmals geprüft und ergänzt. 

Zu 5., Die Bezeichnungen Geruchsschwellenabstand bzw. Belästigungsbereich wurden 

richtiggestellt. Die Legende wurde in den Beschlussunterlagen überarbeitet. 

Zu 6., Die Gesetzeslage der Bebauungsdichteverordnung wurde aktualisiert. 

Zu 7., Die Erläuterung wurde entsprechend des Hinweises ergänzt. 

Zu 8., Es wurde lediglich die Baulanderweiterung (10m) in die Berechnung aufgenommen. Die 

Richtigstellung von Verkehrsfläche in Dorfgebiet nicht, da es sich bereits um eine der Widmung 

entsprechende Nutzung handelt. 

Zu 9., Die Erläuterungen wurden betreffend die geringfügige Überschreitung der relativen 

Entwicklungsgrenze und der Ausführungen betreffend der südöstlich der gegenständlichen 

Änderung bestehenden Erdrutsch gefährdeten Fläche ergänzt. 

Zu 10., Die Teilungsurkunde wurde den Beschlussunterlagen beigelegt. Die 

Konzeptdarstellung wurde aus den Erläuterungen entfernt. 

Zu 11., Die Unterlagen wurden in Bezug auf die Prüfschritte gemäß Ablaufschema des 

Leitfadens „SUP in der örtlichen Raumplanung“ überarbeitet. 
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Zu 12., Der Hinweis wird seitens der Gemeinde zur Kenntnis genommen und bei den weiteren 

Verfahren entsprechend beachtet. 

Gemeinderatsbeschluss: 

GR DI Gerhard Kasper stellt den Antrag, die Einwendung / Hinweise vom Amt der 

Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 13 / Umwelt und Raumordnung, Ref. 

Bau- und Raumordnung Örtliche Raumplanung vom 28.09.2023, GZ: ABT13-

184729/2023-4 im Sinne der fachlichen Stellungnahme zu beschließen. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 

 

Ulrike Hofer, auch im Namen von Claudia Hofer, Brunn 131, 8350 Fehring, vom 

28.09.2023 zu Fall 3, Einwendung Nr. 002 

Gegenstand der Einwendung: 

Mit Schreiben vom 06.09.2023 informieren Sie über eine Anhörung wie im Betreff angeführt. 

Ich nehme somit mein Recht in Anspruch, möchte eine weitere Bodenversiegelung und 

Bebauung in noch größerem Ausmaß von Grünflächen verhindern und stimme daher der 

Umwidmung nicht zu. 

Wie ich aus dem Telefonat heute mit Herrn Thurner erfahren habe, geht es sage und schreibe 

um ein 5. (!) bebaubares Grundstück, obwohl lt. Mundpropaganda von drei Grundstücken 

die Rede war. Es geht auch in Ihrem Schreiben vom 06.09.2023 kein Wort davon hervor. 

Meiner Meinung nach ist die derzeit gewidmete Baufläche für dieses Gebiet durchaus 

ausreichend und falls ein Kaufinteressent ein größeres Grundstück besitzen möchte, kann 

der Bedarf durch den Kauf von 2 Parzellen erledigt oder durch die Parzellierung 

entsprechend geändert werden. Es besteht absolut keine Notwendigkeit, gerade hier oben 

neben dem Wald so dermaßen zu verbauen. 

Gerade in Zeiten von Klimawandel und Bodenversiegelung, dass ja in aller Munde ist, ist 

meines Erachtens jeder m² an Grünfläche notwendig, um die Tier- und Pflanzenwelt 

(Insektensterben!) zu erhalten und in weiterer Folge dem Klimawandel – noch 

drastischeren Regenfällen – Einhaltung gebieten zu können. 

Wir können hier oben immer wieder Rehe, Hasen etc. beobachten, sie fühlen sich sichtlich 

wohl und es ist deren ihr Lebensraum und muss erhalten werden. Wir müssen 

verantwortungsvoll handeln und die Tiere nicht noch weiter zurückdrängen. 

Auch durch die Verbreiterung der Straße steigt natürlich der Autoverkehr, der den 

Anrainer Lärm und Luftverschmutzung beschert. Wenn Straßen gebaut, bzw. verbreitert 

werden, kommt dies natürlich einer Einladung an die Autofahrer gleich, diese auch in 

verstärktem Ausmaß zu benutzen. 
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Ich ersuche um eine genaue Prüfung der Versickerung des Abwassers und wie wird mit dem 

Abrinnen der in - wie schon in diesem Sommer überdeutlich zu erkennenden - stärker 

werdenden Regenfällen verfahren? Besteht eine Gefahr von Hangrutsch? Es hat sich 

vielerorts gezeigt, wie in minutenschnelle der Regen verheerende Ausmaße angenommen 

hat. 

Aus all diesen Gründen sehe ich von einer Zustimmung ab und ersuche um eine 

schriftliche Stellungnahme innerhalb 14 Tagen. 

Stellungnahme der Raumplanung: 

Zur vorliegenden Stellungnahme ist anzumerken, dass es sich beim gegenständlichen 

Bereich, um ein seit vielen Jahren (Bereits im Entwicklungskonzept 3.0 der ehemaligen 

Gemeinde Johnsdorf Brunn war der gegenständliche Bereich als Potential festgelegt) 

bestehendes Potential für Wohnbauland handelt. Im Zuge der Erstellung des örtlichen 

Entwicklungskonzeptes 1.0 der Stadtgemeinde Fehring wurde die Zielsetzung das 

gegenständliche Gebiet weiterhin als Potential zu erhalten weitergeführt. Im gegenständlichen 

Verfahren wird den Zielsetzungen des Entwicklungskonzeptes entsprochen. Im Zuge der 

weiteren Bauverfahren sind jedenfalls Konzepte für die Verbringung von Oberflächenwässern 

zu erbringen. 

Die Stellungnahme wird seitens der Gemeinde zur Kenntnis genommen und im Zuge der 

weiteren Bauverfahren berücksichtigt. 

Gemeinderatsbeschluss: 

GR DI Gerhard Kasper stellt den Antrag, die Einwendung von Frau Ulrike Hofer, auch 

im Namen von Claudia Hofer, Brunn 131, 8350 Fehring vom 28.09.2023 im Sinne der 

fachlichen Stellungnahme zu beschließen. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 

 

2. Endbeschluss: 
 

Widmungsänderung: 

 

Fall 1:  

Änderung der Gstk.-Nr. 824/1(TF) und 824/2 (TF), KG Fehring, von Freiland in Dorfgebiet (ein 

ca. 10 m breiter Streifen) mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 0,4 in einem Ausmaß von ca. 

358 m² sowie Änderung des Gstk.- Nr. 789/3 (TF), KG Fehring, von Verkehrsfläche in Bauland 

Dorfgebiet in einem Ausmaß von ca. 340 m².  

Fall 2:  

Änderung der Gstk.-Nr.415 (TF) und 417 (TF), KG Petzelsdorf (Bereich Schlittenau), von 

Freiland in Aufschließungsgebiet Dorfgebiet mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 0,4 in einem 
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Ausmaß von ca. 1.590 m². Aufschließungserfordernis: Parzellierung – zuständig: 

Grundeigentümer  

Fall 3:  

Änderung des Gstk.-Nr. 1268/5 (TF), KG Johnsdorf, von Freiland in allgemeines Wohngebiet 

(ein ca. 5 m breiter Streifen) mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 0,4 in einem Ausmaß von 

732 m² sowie eine geringfügige Erweiterung Richtung Westen im Ausmaß von 586 m².  

Fall 4:  

Änderung einer Teilfläche des Gstk.-Nr. 479/2 (TF), KG Pertlstein, von Freiland in 

Sondernutzung im Freiland Friedhof in einem Ausmaß von 489 m². Änderung einer Teilfläche 

des Gstk.-Nr. 484/2 (TF), KG Pertlstein, von Freiland in Sondernutzung im Freiland Friedhof 

in einem Ausmaß von 81 m². Änderung einer Teilfläche des Gstk.-Nr. 482/1 (TF), KG 

Pertlstein, von Freiland in Sondernutzung im Freiland Friedhof in einem Ausmaß von 202 m². 

Grundlage: Teilungsurkunde des Vermessungsbüros ZT DI Karl Reichsthaler, GZ 35406-

62024-T v. 05.07.2023 

 

GR DI Gerhard Kasper stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die Verordnung zur 

Änderung des Flächenwidmungsplanes VF 1.04 in der vorliegenden Fassung vom 

18.10.2023 samt zeichnerischer Darstellung gem. § 39 Stmk. ROG, LGBl. Nr. 49/2010 

i.d.g.F. LGBl. Nr. 73/2023 genehmigen. 

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 

 

6. 

Beratung und Beschlussfassung – Vereinbarung Grundinanspruchnahme Energie 

Steiermark, Projekt 22151, Fehring 

 

Die Energienetze Steiermark GmbH planen die Errichtung einer neuen Trafostation in der 

Grünen Lagune auf dem Grundstück Nr. 88/5, KG Fehring (Besitzer: Martin Cserni). Dazu ist 

es erforderlich, vom Grundstück Nr. 88/6 (Stadtgemeinde Fehring) eine Zuleitung in der 

Länge von ca. 20 lfm zu errichten. Eine Vereinbarung für die Grundinanspruchnahme mit der 

Projekt Nr. 22151 liegt vor. Als einmalige Entschädigung für die Dienstbarkeit werden 249,80 

geboten. 

Der zuständige Ausschuss für Bau, Raumordnung, Verkehr, Umwelt u. Energie hat am 

18.10.2023 darüber beraten und schlägt vor, die vorliegende Vereinbarung zu beschließen. 

GR DI Gerhard Kasper stellt den Antrag, die vorliegende Vereinbarung zum Projekt Nr. 

22151, Fehring zwischen der Energienetze Steiermark GmbH, 8010 Graz, 

Leonhardgürtel 10 und der Stadtgemeinde Fehring zu beschließen.  

Dieser Antrag wird in offener Abstimmung einstimmig angenommen. 
 

7. 

Allfälliges 
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GR Mainz erkundigt sich zu den Sanierungsmaßnahmen der Gemeindestraßen aufgrund der 

Hangrutschungen. Bgm. Mag. Winkelmaier antwortet hierzu, dass diese zuerst aufgefräst und 

mit Recyclingmaterial aufgefüllt wurden. Die Asphaltierung wird demnächst stattfinden. 

 

Bgm. Mag. Winkelmaier ladet alle recht herzlich zur Nationalfeiertagsfeier am 25.10.2023 in 

der Sporthalle Fehring ein. 

 
 


